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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen, 
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2018 

 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 

des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) hat die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen am 

30.07.2018 folgende Haushaltssatzung 2018 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 141.650 € 

 
und im 

 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  24.650 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Schulverbandsumlage 
 
A) Schülerzahlen 

 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2017 auf 96 Verbandsschüler festgesetzt, die sich wie folgt aufteilen: 

 
Amberg 54 

Wiedergeltingen 42 
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B) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 105.600 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Die Verwaltungsumlage beträgt je Verbandsschüler 1.100 €. 
 

Somit entfallen auf die 

 

  Gemeinde Amberg (54 Schüler) 59.400 €  

  Gemeinde Wiedergeltingen (42 Schüler)   46.200 €  

  gesamt:  105.600 € 

 
C) Investitionsumlage 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 10.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft. 

 

Wiedergeltingen, 8. August 2018 

SCHULVERBAND GRUNDSCHULE WIEDERGELTINGEN 

 

Führer 

Schulverbandsvorsitzender 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (Schreiben des Landratsamtes Unter-

allgäu vom 02.08.2018, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0). 

 
III. 

 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 16.08.2018 bis 23.08.2018, die Haus-

haltssatzung gemäß § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres bei der Ge-

schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus (Zimmer 12) zur Einsicht auf. 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Türkheim, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2018 
 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 
des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband Mittelschule Türkheim folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 657.310 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 218.250 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

SCHULVERBANDSUMLAGE 
 
A) FESTSETZUNG DER SCHÜLERZAHL  

 

Für die Berechnung der Schulverbandsumlagen wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2017 auf 185 Verbandsschüler festgesetzt; davon entfallen auf  

 

Markt Türkheim 101 

Gemeinde Amberg 9 

Gemeinde Rammingen 18 

Markt Tussenhausen 42 

Gemeinde Wiedergeltingen 15 
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B) VERWALTUNGSUMLAGE 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 418.150 € festgesetzt. Er teilt sich 
wie folgt auf:  
 
a) UA 2133 Schulbedarf allgemein  321.500 € 
b) UA 2134 Doppelsporthalle Betriebskosten 67.050 € 
c) UA 2135 Ganztagsbetreuung 29.600 € 

 
2. Die Verwaltungsumlage beträgt für den ungedeckten Bedarf aus B Ziffer 1  

 
a) Schulbedarf allgemein 

 
pro Verbandsschüler 1.700 €. Somit entfallen auf 
 

Türkheim 171.700 € 
Vorausbeteiligung Markt Türkheim 7.000 € 
Amberg 15.300 € 
Rammingen 30.600 € 
Tussenhausen 71.400 € 
Wiedergeltingen 25.500 € 
 

b) Doppelsporthalle Betriebskosten  
 
 für den Markt Türkheim 33.525 € 

für den Schulverband Mittelschule 33.525 € 
 

Diese Umlage ist am Ende des Haushaltsjahres nach den tatsächlichen Benutzungsstunden ab-
zurechnen. 
 

c) Ganztagsbetreuung 
 
Aufteilung zu 100 % nach der Schülerzahl vom 1. Oktober des Vorjahres.   
Umlage pro Verbandsschüler 160 €. Somit entfallen auf 

 
Türkheim 16.160 € 
Amberg 1.440 € 
Rammingen 2.880 € 
Tussenhausen 6.720 € 
Wiedergeltingen 2.400 € 
 

C) INVESTITIONSUMLAGE  
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 157.250 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.  
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2. Die Investitionsumlage beträgt je Verbandsschüler 850 € und wird wie folgt festgesetzt: 
 

Türkheim 85.850 € 
Amberg 7.650 € 
Rammingen 15.300 € 
Tussenhausen 35.700 € 
Wiedergeltingen 12.750 € 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft. 

 

Türkheim, 25. Juli 2018 

SCHULVERBAND MITTELSCHULE TÜRKHEIM 
 

Christian Kähler 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben des Landratsamtes 

Unterallgäu vom 03.08.2018, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0). 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 16.08.2018 bis 23.08.2018 bei der Ge-

schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus (Zimmer 12), zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf.  

 

Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung während ihrer Gültigkeits-

dauer bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim zur Einsicht während der allge-

meinen Dienststunden bereit. 
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Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2018 
 

 
I. 

 

Aufgrund der Art. 8 und 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 und 42 des 

Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) hat 

die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim am 18.07.2018 folgende Haus-

haltssatzung 2018 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt im 

 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.233.475 € 
 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 546.100 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

A) Umlage für Verwaltung 
 

1. a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Verwaltungsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 

1.015.875 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden 

bemessen. 

 

b) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-

mögenshaushalt (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 116.100 € festge-
setzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
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2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage und der Investitionsumlage wird die maßgebliche 

Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2017 wie folgt festgesetzt: 

 

Markt Türkheim 7.176 Einwohner 
Gemeinde Amberg 1.467 Einwohner 

Gemeinde Rammingen 1.578 Einwohner 

Gemeinde Wiedergeltingen   1.389 Einwohner 

 

 11.610 Einwohner 

 

3. Die Verwaltungsumlage beträgt 87,50 € pro Einwohner.  

 

Die Umlageschuld beträgt für  

 
Markt Türkheim 627.900,00 € 

Gemeinde Amberg 128.362,50 € 

Gemeinde Rammingen 138.075,00 € 

Gemeinde Wiedergeltingen 121.537,50 € 

 

Zusätzlich hat der Markt Türkheim eine Vorausbeteiligung von 175.000 € aufgrund des abge-

schlossenen Vertrages zu entrichten. 

 

4. Die Investitionsumlage beträgt 10,00 € pro Einwohner. 

 
Die Umlageschuld beträgt für  

 

Markt Türkheim 71.760,00 € 

Gemeinde Amberg 14.670,00 € 

Gemeinde Rammingen 15.780,00 € 

Gemeinde Wiedergeltingen 13.890,00 € 

 

B) Umlage für Abwasserbeseitigung 
 

1. a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt (Betriebskostenumlage) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 500.000 € fest-

gesetzt. Er teilt sich wie folgt auf:  

 

a) Betrieb Verbandsanlagen 40.000,00 € 

b) Betrieb Kläranlage 460.000,00 € 

 

b) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-

mögenshaushalt (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 320.000 € festge-

setzt. 

 
Sammler 0 € 

Kläranlage 320.000 € 
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2. Die Betriebskostenumlage wird wie folgt aufgeteilt:  

 

a) Für den Betrieb der Verbandsanlagen (Verbandssammler mit Pumpstationen)  

 
Markt Türkheim 36,00 % = 14.400 € 

Gemeinde Amberg 22,00 % = 8.800 € 

Gemeinde Rammingen 9,00 % = 3.600 € 

Gemeinde Wiedergeltingen 33,00 % = 13.200 € 

 

b) Für den Betrieb der Kläranlage  

 

Markt Türkheim 69,00 % = 317.400 € 

Gemeinde Amberg 10,00 % = 46.000 € 

Gemeinde Rammingen 11,00 % = 50.600 € 
Gemeinde Wiedergeltingen 10,00 % = 46.000 € 

 
3. Investitionsumlage für Abwasserbeseitigung  

 

a) UA 7002 Sammler 0 € 

 

Somit entfallen auf  

 

 Markt Türkheim 61,60 % = 0 € 

 Gemeinde Amberg 10,20 % = 0 € 
 Gemeinde Rammingen 14,86 % = 0 € 

 Gemeinde Wiedergeltingen 13,34 % = 0 € 

 

   0 € 

 
b) UA 7181 Kläranlage 320.000 € 

 

  Inv.Zuweisg. f. Ersatzbeschaffungen 20.000 € 

  Inv.Zuweisg. f. neue Schnecken u. a. 300.000 € 

 
Somit entfallen auf  

 

 Markt Türkheim 63,00 % = 201.600,00 € 

 Gemeinde Amberg 11,50 % = 36.800,00 € 

  Gemeinde Rammingen 12,50 % = 40.000,00 € 

 Gemeinde Wiedergeltingen 13,00 % =   41.600,00 € 

 

   320.000,00 € 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 200.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Betriebskostenumlage gemäß § 4 B Ziffer 1 a) für den Betrieb der Verbandsanlagen und der Kläran-

lage ist am Ende des Haushaltsjahres den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen und nach der tatsäch-

lichen Belastung auf die Mitgliedsgemeinden umzulegen (= Abrechnung). 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft. 

 
Türkheim, 19. Juli 2018 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM 

 

Christian Kähler 

Gemeinschaftsvorsitzender 

 
II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben des Landratsamtes 

Unterallgäu vom 30.07.2018, Geschäftszeichen: 24 - 9410.0). 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 10 VGemO und Art. 27 Abs. 1 KommZG in 

der Zeit vom 10.08.2018 bis 17.08.2018 während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Ein-

sichtnahme auf.  

 

Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres bei der 

Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus (Zimmer 12) zur Einsicht bereit. 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


